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So hätten wir beispielsweise nicht annehmen können, dass von unseren blockierten Guthaben 
nicht gesprochen werde noch hätten wir der Regierung von Valencia freie Devisen zugestehen 
können ohne irgendwelche Gegenleistung.

In der vorgeschlagenen Form stellt also das Abkommen nach unserer Ansicht für die Regierung 
des spanischen Staates einen unleugbaren moralischen Erfolg dar, der um so reiner ist, als er nicht 
durch zugestandene materielle Vorteile erkauft wurde, sondern im Gegenteil hat Spanien die 
grösseren für sich erreicht.

Für die Schweiz hat das Problem der Anerkennung der nationalistischen Regierung als kriegs
führender Partei weniger aussenpolitischen Charakter, und wenn es einen solchen hat, so sind 
jedenfalls die von der Bundesregierung zu berücksichtigen Faktoren nicht andersartige als dieje
nigen, welche bei der Anerkennung des italienischen Imperiums für unsere Behörden ins Gewicht 
gefallen sind.

Dagegen hat das Problem einen innenpolitischen Anstrich. Gerade deshalb und um mit dem 
nationalistischen Spanien freundschaftliche Beziehungen zu schaffen, um dem wichtigsten Teil der 
schweizerischen öffentlichen Meinung praktisch den Unterschied zwischen den beiden Spanien vor 
Augen zu führen und um so die innenpolitische Atmosphäre für die seinerzeitige Anerkennung 
vorzubereiten, ist es nach meiner Meinung zweckmässig, das Abkommen zu unterzeichnen. Das 
Gegenteil würde in der Schweiz kaum verstanden und vielleicht unrichtig ausgelegt werden, denn 
in materieller Hinsicht besteht ja  heute kein Diskussionspunkt mehr. Ausserdem würde man 
dadurch, dass die Unterzeichnung von Umständen abhängig gemacht wird, welche die Sache selbst 
nicht betreffen, die schweizerische Regierung um eines der besten Argumente bringen, das sie zum 
genannten Ziele haben müsste, denn wenn sie keine innenpolitischen Gründe für eine unabhängige 
Politik besitzt, so wird sie sich vermutlich gezwungen sehen, in der Sache der Anerkennung sich 
nach der Stellungnahme anderer Regierungen zu richten.

Die beste Art und Weise, auf die Schweiz einen freundschaftlichen Druck auszuüben und 
welcher zudem dort sympatisch aufgenommen würde, ist meines Erachtens die, das Abkommen 
zu unterzeichnen und damit der schweizerischen Regierung eine unabhängige Stellungnahme zu 
erleichtern.

Ausserdem wird es mir zufolge der Nichtunterzeichnung des Abkommens unmöglich gemacht, 
den zweiten Teil meiner Mission auszuführen, der darin besteht, in Spanien eine Organisation ins 
Leben zu rufen, welche mit den dortigen Stellen in allen sich aus dem Abkommen ergebenden 
Fragen Zusammenarbeiten würde.
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La Direction générale de la Banque nationale suisse1 
au Chef du Département des Finances et des Douanes, A. Meyer

Copie
L Zürich, 1. Juli 1937

Das Direktorium der Nationalbank hat sich in seiner heutigen Sitzung mit 
den W ährungsvorgängen in Frankreich beschäftigt und dabei insbesondere die 
Frage geprüft, ob sich hieraus auf die Währungslage der Schweiz Rückwir-

1. Cette lettre est signée: G. Bachmann, E. Mosimann.
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kungen ergeben können und ob allenfalls schweizerischerseits irgendwelche 
Massnahmen zu treffen sind. In der Annahme, dass Ihnen eine Orientierung 
über diese Fragen erwünscht sei, erlauben wir uns, Ihnen hiemit die Auffassung 
des Direktoriums darzulegen.

Durch das am heutigen Tage in Frankreich offiziell in Kraft getretene W äh
rungsregime ist der französische Franken von seiner bisherigen Bindung an das 
Gold innerhalb bestimmter Punkte (44.1 und 38.7 Milligramm Feingold) los
gelöst worden. Die Kursgestaltung des französischen Frankens hat daraufhin 
sofort die frühere gesetzliche untere Grenze unterschritten. Gegenüber dem 
einglischen Pfund ging der französische Franken bis jetzt bereits auf den Stand 
von ca. 129 zurück, was nunmehr einer Abwertung seit Auflösung des Gold
blocks von rund 44% entspricht. In Erwartung dieser Entwicklung sind der 
Nationalbank in den letzten Tagen Devisen und Gold im Gesamtbetrag von 
annähernd 100 Millionen Franken zugeflossen. Die Nationalbank musste 
diesen Kapitalzustrom aufnehmen, da die Ablehnung sofort eine Kurserhö
hung der eigenen Valuta zur Folge gehabt hätte. Die Politik der Nationalbank 
ging dabei dahin, durch Hochhaltung der Kurse von Dollar und Pfund den 
Goldzufluss möglichst abzuhalten und dafür Devisen aufzunehmen.

Wie sich die Tatsache, dass Frankreich zu einer schwebenden Valuta überge
gangen ist, auf die Kapitalbewegungen von und nach diesem Lande auswirken 
wird, lässt sich heute noch kaum voraussehen. Nach Auffassung des Direkto
riums besteht aber auf jeden Fall heute für die Schweiz keine Veranlassung, 
ihrerseits eine Änderung an ihrer W ährungspolitik, geschweige denn an den im 
September 1936 erlassenen Bestimmungen, vorzunehmen. Weder in wirt
schaftlicher noch in psychologischer Hinsicht besteht zur Zeit zwischen der 
schweizerischen und der französischen W ährung ein Zusammenhang, der -  wie 
etwa im September 1936 -  eine gleichgerichtete W ährungspolitik in den beiden 
Ländern erzeugen könnte. Eine Revision unserer Währungsverfassung könnte 
erst dann in Frage kommen, wenn die weltwirtschaftlich massgebenden 
Staaten, England und U .S.A ., zu einer Verständigung über eine Neuorientie
rung ihrer W ährungen gelangen würden. Nach einer uns von der amerikani
schen Botschaft in Paris gemachten Mitteilung hat der Schatzsekretär der 
U.S.A. den französischen Finanzminister wissen lassen, dass die neue W äh
rungsverfassung Frankreichs kein Hindernis für den Fortbestand des Drei- 
mächte-Abkommens bedeute, dass hingegen die technischen Voraussetzungen 
für ein weiteres Funktionieren des Abkommens noch zu bereinigen seien. Laut 
eben eingetroffener Depesche ist zwischen London, Paris und Washington 
eine Verständigung im Sinne der Aufrechterhaltung des Abkommens erzielt 
worden.

Wir werden nicht verfehlen, Sie auf dem Laufenden zu halten, sobald sich 
für die schweizerische W ährung in irgendeiner Richtung Folgerungen ergeben 
sollten.
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